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 Veröffentlicht am 28.01.2003

Norm

MRG §12a

Rechtssatz

Besteht bereits ein "gespaltenes Mietverhältnis", kann der Erwerber des im Mietobjekt betriebenen Unternehmens

auch dann nicht zur Räumung verhalten werden, wenn im Zeitpunkt der Unternehmensübertragung die Begründung

(neuer) "gespaltener Mietverhältnisse" nicht mehr zulässig war.
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